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Die schriftliche I?arlamentarische Anfrage 
Nr. 368/J-NR/76, betreffend die Durchführung der Teilung 

der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 

Univer9ität Innsbruck im Sinne des § 12 Abs .. 3 lit. bund 

c UOG, die die Abgeordneten Dr. BLENK r Dr. LEITNER, 

Dr. ERMACORA und Genossen am 6. Hai 1976 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: . 

ad 1) bl.s3) Hit Schreiben vom 29. Dezember·1975, 

TgboZl~ 475/75, hat das-Dekanatd~r Rechts- und Staats~ 

wissenschaftlich~n Fakultät der Univetsität Innsbruck eine 

Atifstell~ng über die Vorstellungend~r aus Anlaß der vom UOG 

vorgeseh~nenFakultätsteilung zusätzlich erforderlichen 

Räume, zusätzlichen Personals sowie der Ausstattung der 

Räurne,vorgelE3gt. 

Mit Erlaß des Bundesminis.teriums· für Wissen

schaft und ·F.orschung vom 15. März 1976, Zl. 69.873/3-11/76, 

wurde der genannten Faku'ltät mitgeteilt, daß der Personal

und Sachbedarf des Dekanates der künftigen Sozial- unc1 

Wirtschafts .. .,issenschaftlichen Fakultät der Universität 

Innsbruck.einer eingehenden Prüfung unterzogen wird, daß 

aber der bekanntgegebene Personal-und Raumbedarf vorerst 

nicht aktuell sei, weil eine Konstituierung der beiden 

Nachfolgefakultätennach der Rechts- und Staatswissen-

schaftlichen Fakul~ät der Universi~ät ~nnsbrucksolange 

nicht möglich.sei, als die Korrekturen der Zuordnungs

beschlüsse desProfessorenkollegiums gemäß § 111 Abs.4 
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des Universitäts-Organisationsgesetzes, BGB1.Nr. 258/1975, 

nicht erfolgt sind. 

Dem künftigen Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissen

schaftlichenFakultät wurqeallerdings bereits mitgeteilt, 

daß hinsichtli::;h der unabdingbaren Personal-; Sach- und 

Raumausstattungfür den Dekan bzw. die Dekanatseinrichtungen 

der neuen Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

vorgesorgt sein wird. 
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